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\ 
Auf eine Anfrage der A.bg. Dipl.-Ing. Pius F i n k und GenossQn, 

betreffend Ermässigung der Grundgebühl:· und der Entfernungsgebühren beim Telefon, 
~e11~ »undesm1nister für Verkehr tUld verstaatlicht~ Betriebe -

. Dipl.-Ing. W a·l d b run n erfolgendes mit. 
Durch die monatlichen Grundgebühren werden die Kosten für die Bereit

haltung des Anschlu8sorganes be~ der Vermittlungsstelle, die Kosten für die 

Instandhaltung der !eilnehmeransoh1uss1eitung innerhalb des 5-km-Kreises der 

Vermittlungsstelle und die Kosten für dia tiberlassung und Instandhaltung eines . -
gewöhnliohen Fernsprechapparates abgegolten. Befindet sioh aber eine Teilnehmer. 

sprechstelle ausserhalb eines Umkreises mit einem Halbmesser von 5 km um die 

Vermittlungsstelle, so sind die Kosten für die erhöhte Instandhaltung der 

Anschlussleitung in der Grundgebühr ~icht mehr gedeckt. Es muss daher für die 

aus~erha1b des 5-km-Kreises 1iegen~e Leitungsstrecke ein Zuschlag zur Grundge

bühr (Leitungsgeb'Ühr) entriohtet .werden (§ 1 Absohnitt 11 Nr.16, 18 bis 21 

der Fernmeldegebührenverordnung 1951). 

Die Pressemeldungen über eine geplante Ermässigung der Grundgebühr 

im Fernspreohverkehr entsprechen nioht den Tatsachen. 
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